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20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ABGB §861;

ASVG §539a;

1. ABGB § 861 heute

2. ABGB § 861 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. ASVG § 539a heute

2. ASVG § 539a gültig ab 01.07.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 201/1996

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2006/08/0325 E 23. Jänner 2008 RS 6 (hier nur erster Satz)

Stammrechtssatz

Die einvernehmliche Au;ösung eines Arbeitsverhältnisses stellt grundsätzlich keinen Missbrauch von Formen und

Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts dar; es handelt sich dabei um eine von mehreren rechtlichen

Möglichkeiten, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Insbesondere kann nicht gesagt werden, dass es geradezu

missbräuchlich oder dass es wirtschaftlich ganz ungewöhnlich wäre, die Absicht zur Au;ösung eines

Dienstverhältnisses nicht durch Kündigung zu verwirklichen, sondern durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer. Eine Au;ösungsvereinbarung kann angesichts der di@erenzierenden Regelung des § 5 EFZG aber

auch "bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise" nicht einer Arbeitgeberkündigung gleichgehalten werden. Ein

"Umgehungsgeschäft" kann eine Vereinbarung nur dann sein, wenn der Bestand des Arbeitsverhältnisses schlechthin

Schutzobjekt der §§ 5 und 6 EFZG wäre, ein "Scheingeschäft" nur dann, wenn es auch ein von den Parteien der

Vereinbarung in Wahrheit gewolltes "verdecktes Geschäft" gäbe. Beides ist nicht der Fall. Erweist sich die

einvernehmliche Au;ösung des Arbeitsverhältnisses als arbeitsrechtlich zulässig, dann ist sie auch vor dem

Hintergrund des § 539a ASVG sozialversicherungsrechtlich beachtlich. Endet somit ein Dienstverhältnis während des

Krankenstandes durch eine einvernehmliche Au;ösung, wie sie hier vorliegt, hat der Arbeitnehmer keinen

Entgeltfortzahlungsanspruch über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus. In Ermangelung eines solchen Anspruchs

verlängert sich daher auch nicht das sozialversicherungsp;ichtige Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 11 Abs. 2

ASVG.Die einvernehmliche Au;ösung eines Arbeitsverhältnisses stellt grundsätzlich keinen Missbrauch von Formen

und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts dar; es handelt sich dabei um eine von mehreren rechtlichen

Möglichkeiten, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Insbesondere kann nicht gesagt werden, dass es geradezu

missbräuchlich oder dass es wirtschaftlich ganz ungewöhnlich wäre, die Absicht zur Au;ösung eines

Dienstverhältnisses nicht durch Kündigung zu verwirklichen, sondern durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber
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und Arbeitnehmer. Eine Au;ösungsvereinbarung kann angesichts der di@erenzierenden Regelung des Paragraph 5,

EFZG aber auch "bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise" nicht einer Arbeitgeberkündigung gleichgehalten werden. Ein

"Umgehungsgeschäft" kann eine Vereinbarung nur dann sein, wenn der Bestand des Arbeitsverhältnisses schlechthin

Schutzobjekt der Paragraphen 5 und 6 EFZG wäre, ein "Scheingeschäft" nur dann, wenn es auch ein von den Parteien

der Vereinbarung in Wahrheit gewolltes "verdecktes Geschäft" gäbe. Beides ist nicht der Fall. Erweist sich die

einvernehmliche Au;ösung des Arbeitsverhältnisses als arbeitsrechtlich zulässig, dann ist sie auch vor dem

Hintergrund des Paragraph 539 a, ASVG sozialversicherungsrechtlich beachtlich. Endet somit ein Dienstverhältnis

während des Krankenstandes durch eine einvernehmliche Au;ösung, wie sie hier vorliegt, hat der Arbeitnehmer

keinen Entgeltfortzahlungsanspruch über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus. In Ermangelung eines solchen

Anspruchs verlängert sich daher auch nicht das sozialversicherungsp;ichtige Beschäftigungsverhältnis im Sinne des

Paragraph 11, Absatz 2, ASVG.
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